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WO SOLLEN DRÖGELER/ DIE STRAFFÄLLIG GEWORDEN SIND/ IHRE STRAFE VERBÜSSEN?
WELCHEN ZWECK KANN DER VOLLZUG EINER STRAFE ANGESICHTS DER TATSACHE HABEN/
DASS SUCHTKRANKE DELINQUIEREN/ WEIL SIE NUR SO AN STOFF HERANKOMMEN? DIE
"KETTE" GEHT IN DIESER AUSGABE DAS PROBLEM "DRÖGELER IM STRAFVOLLZUG" VON

DREI VERSCHIEDENEN SEITEN AN:

JANS-JÜRG BÜHLMANN/ DIREKTOR DER INTERKANTONALEN STRAFANSTALT BOSTADEL IN
MENZINGEN ZG/ BESCHREIBT DIE PRAKTISCHEN SCHWIERIGKEITEN/ DIE SICH AUS
DER EINWEISUNG DROGENABHÄNGIGER IN EIN "GEWÖHNLICHES GEFÄNGNIS" ERGEBEN,

GÜNTER STRATENWERTH/ PROFESSOR FÜR STRAFRECHT AN DER UNIVERSITÄT BASEL/
FÜHRT ÜBERLEGUNGEN ZUR STRAFRECHTLICHEN BEHANDLUNG SÜCHTIGER VOR - EIN
"PROGRAMM"/ WIE DER AUTOR VORSICHTIG MEINT, STRATENWERTHS VORSCHLAG: OHNE
SPEZIELLEN DROGENKNAST KOMMT MAN ZWAR NICHT AUS/ DOCH SOLL DIESE NEUE
INSTITUTION ZENTRUM UND AUSGANGSPUNKT FÜR EINEN VERSUCH ZUR THERAPIE SEIN.
ZUR DURCHFÜHRUNG DER BEHANDLUNG MÜSSTEN DANN ALLE EINRICHTUNGEN - VON DER
DROGENKLINIK BIS ZUR THERAPEUTISCHEN WOHNGEMEINSCHAFT - ZUR VERFÜGUNG
STEHEN.

RALF BINSWANGER SCHLIESSLICH/ PSYCHIATER IN ZÜRICH/ BERICHTET ÜBER DIE
VORAUSSETZUNGEN PSYCHOTHERAPEUTISCHER BEMÜHUNGEN UM STRAFGEFANGENE. DER
AUFSATZ/ BEREITS IM DEZEMBER 1978 IN DER FRANKFURTER ZEITSCHRIFT "PSYCHE"
ERSCHIENEN UND HIER GEKÜRZT NACHGEDRUCKT/ ILLUSTRIERT/ WAS STRATENWERTHS
VORSCHLAG EINES FLEXIBLEN/ AUF DIE BEDÜRFNISSE DES VERURTEILTEN DRÖGELERS
EINGEHENDEN VOLLZUGS BEDEUTEN KÖNNTE, BINSWANGERS HAUPTANLIEGEN BEI
THERAPIE IM GEFÄNGNIS IST NÄMLICH DIE SCHAFFUNG EINES FREIRAUMES "AUF WUNSCH
UND IM DIENSTE DER BETROFFENEN" - EIN VORGANG/ DER VOM GESICHTSPUNKT DES
REIBUNGSLOSEN FUNKTIONIERENS DER ANSTALT ALS SAND IM GETRIEBE EMPFUNDEN
WERDEN MUSS,

JURG BURGI

Drogenabhängige im straf- und massnahmenvollzug

fchwi&MQ* iit.

von Hans-Jlirg Blihlmann

Der Strafvollzug wird seit etwa zehn jähren

mit einem neuen phänomen konfrontiert:
Er hat delinquenten aufzunehmen, die sich
wohl gegen das gesetz vergangen haben und
sich vor dem richter verantworten müssen,
aber ihr delinquieren hängt generell
gesagt - mit einer körperlichen abhängigkeit
zusammen, zu deren befriedigung die
materiellen Voraussetzungen nicht vorhanden
sind und daher auf deliktische weise
beschafft werden. Sicher nicht bei jedem
der institution begegnenden fall handelt
es sich um eine person, die im schwersten
ausmass von dieser sucht - oder könnte
man es krankheit nennen - befallen ist.
Aber doch bei vielen klienten bildet die
richterliche Verurteilung, verbunden mit
einer einweisung in eine Strafanstalt,

den abschluss begonnener, abgebrochener
oder sogar wiederholter versuche, drogenfrei

leben zu können. Leider wird das ende

dieser Vorgänge, denen bisher aus
vielfältigen gründen kein erfolg beschieden
war, im Strafvollzug zum beginn eines
neuen, grundsätzlichen problems: Wie kann
das urteil innerhalb der Strafanstalt
überhaupt erdauert werden.
Die eingangs geschilderte Strafanstalt
nämlich ist zu wenig darauf vorbereitet und
geeignet, solche delinquenten, von
individueller persönlichkeit geprägt und bestan-
desmässig vorläufig noch eine minorität
darstellend, aufzunehmen.
Trotzdem: wie setzt sich nun der Strafvollzug

mit diesen klienten auseinander? Anhand
von konkreten ausführungen sei auf die
Schwierigkeiten hingewiesen: Da der
Strafvollzug die arbeitspflicht kennt, haben die
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